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Konsultation:  
Änderung des Hochschulgesetzes 2005 
 
 
Die Pädagogische Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hochschule, nimmt zum Gesetzesentwurf 
zur Änderung des Hochschulgesetzes 2005 wie folgt Stellung: 
 
§ 9 Abs. 8 
Die Einfügung des Absatzes ist grundsätzlich zu begrüßen. 
 
§ 12 Abs. 9 
Es ist unbedingt zu begrüßen, dass die Bestellung der Institutsleiter/innen geklärt wurde und die Bestel-
lung in den Aufgabenbereich des Rektorats fällt, wobei dem Hochschulrat die Möglichkeit der Stellung-
nahme eingeräumt wird  (Abs.9. Z 12). 
 
§ 16 Abs.1a 
Die PH-Kärnten schlägt dringend vor, die Bezeichnung „Lehrer oder Lehrerin“ durch die neutrale Be-
zeichnung „Personen“ zu ersetzen. Es ist zu erwarten, dass mit Voranschreiten der Hochschulentwick-
lung auch andere Personen als Lehrer/innen lehrende und leitende Funktionen übernehmen werden, ins-
besondere im Bereich der Forschung (Wissenschaftler/innen, Universitätslehrer/innen usw.). Die neutrale 
Bezeichnung „Personen“ trägt einer künftigen hochschulischen Entwicklung Rechnung, die sich vom Prin-
zip der  „Meisterlehre“ (Lehrer/innen bilden Lehrer/innen aus) verabschiedet. 
 
§ 65 a 
Der § 65 a ist grundsätzlich zu begrüßen, wirft jedoch in der Umsetzung beträchtliche Probleme auf. 
Die in den Erläuterungen veranschlagte Kostenrechnung greift zu kurz und lässt den administra-
tiven Aufwand der Anerkennungsverfahren gänzlich unberücksichtigt! 
 
Unberücksichtigt bleibt der erhöhte administrative Aufwand an den Standorten durch die Bearbeitung 
der Anträge und Anrechnungen. Am Hochschulstandort Kärnten ist kein Personal vorhanden, das den 
erwarteten Aufwand bei der Bearbeitung von Anträgen und Anrechnungen leisten wird können. Es ist 
daher in der Übergangsphase (3 - 4 Jahre) eine entsprechende Personalaufstockung nötig.  
Es ist weiters fraglich, ob zum gegenwärtigen Zeitpunkt genügend ausgebildetes Personal vor-
handen ist, das die zu erwartende hohe Anzahl an der Betreuung von Bachelorarbeiten leisten 
kann. 
 
Allgemeine Bemerkung 
Die Begrifflichkeit „postsekundär“ und tertiär“ muss einer entsprechenden Klärung zugeführt werden. 
 
Für das Rektorat 

  
            Prof. Mag. Dr. Marlies Krainz-Dürr 
Rektorin der Pädagogischen Hochschule Kärnten 
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